
Förderziele  ` Aufbau eines kommunalen Energiemanagements
 ` Senken des Energieverbrauchs durch die kontinuierliche Erfassung  

und Auswertung der Verbräuche von Strom, Wasser und Wärme

Projektphasen  ` Februar 2021 bis Dezember 2021

Antragssteller  ` Kommunen
 ` Kommunale Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich Kommunen beteiligt sind und 

die nicht wirtschaftlich tätig sind

Förderung  ` Förderquote bis zu 40 % (max. 10.000 €)
 ` Ergänzung zur Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministerium (siehe Seite 2)
 ` in Kombination mit der Förderung des Bundes können bis zu 85 % der förderfähigen Aus-

gaben übernommen werden
 ` Gefördert wird die Energiemanagement-Software sowie mobile und fest installierte 

Messtechnik, Zähler und Sensorik

KOMMUNALES ENERGIEMANAGEMENT

FÖRDERPROGRAMM DES LANDES NIEDERSACHSEN

Seit Februar 2021 unterstützt das Land Niedersach-

sen Kommunen bei dem Aufbau eines Energiema-

nagements mit einem Förderprogramm. Durch das In-

krafttreten des Niedersächsischen Klimagesetzes ist 
die Erstellung eines Energieberichts für Kommunen 
verpflichtend (übersichtliche Erfassung der Verbräu-

che und Kosten). Die Kommunen können Zuschüsse 
für die Anschaffungskosten für Messeinrichtungen 
und Software erhalten.

Mit den energielenkern haben Sie von der Antrags-

stellung über die Konzepterstellung bis hin zur Pro-

jektumsetzung den richtigen Partner an Ihrer Seite. 
Wir haben Erfahrung in der Konzeptplanung sowie in 
der Umsetzung von Energiemanagementsystemen.

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Energiemanagement-Software für Kommunen 

Weiterführende Informationen zur Förderung:
www.nbank.de/Öffentliche-Einrichtungen/Energie-
Umwelt/Kommunales-Energiemanagement/

http://www.nbank.de/Öffentliche-Einrichtungen/Energie-Umwelt/Kommunales-Energiemanagement/
http://www.nbank.de/Öffentliche-Einrichtungen/Energie-Umwelt/Kommunales-Energiemanagement/


KOMMUNALRICHTLINIE:  
FÖRDERPROGRAMM DES BUNDESUMWELTMINISTERIUMS

Mit der Kommunalrichtlinie sollen kommunale Beteiligte dabei unterstützt werden ihre Treibhausgasemissionen 
nachhaltig zu senken. Beispielsweise wird die Implementierung eines Energiemanagementsystems gefördert.

Förderziele  ` Minderung von Treibhausgasen im kommunalen Umfeld
 ` Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene:

 `  Aufbau von Energiemanagementsystemen
 `  Erstellung von Klimaschutzkonzepten
 `  und vieles mehr…

Projektphasen  ` Januar 2019 bis Dezember 2022

Antragssteller  ` Kommunen, Schulen, Hochschulen, kommunale Unternehmen und weitere  
kommunale Beteiligte

Förderung  ` Förderquote 50 % (mindestens 5.000 €)
 ` Finanzschwache Kommunen werden bis zu 75 % gefördert
 ` Aufbau eines Energiemanagementsystems:

 `  Sach– und Personalausgaben für externe Dienstleister
 ` Energiemanagement-Software (max. 5.000 €)
 ` Messtechnik (max. 10.000 €)

energielenker solutions GmbH 

Hafenweg 15 | 48155 Münster 
www.energielenker.de

Mit den energielenkern haben Sie von der Antrags-

stellung über die Konzepterstellung bis hin zur Pro-

jektumsetzung den richtigen Partner an Ihrer Seite. 
Wir haben Erfahrung in der Konzeptplanung sowie in 
der Umsetzung von Energiemanagementsystemen.

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

Weiterführende Informationen zur Förderung:
www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie

Ihr Ansprechpartner

Antonius Fischer
Tel. 0251 27601-771
info@energielenker.de

https://www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie

